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Bericht 
des Ausschusses für Konsumentenschutz 

über den Antrag 1861/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend Schuldnerschutzschirm – Einrichtung einer Ombudsstelle zur 
Beratung bei finanziellen Problemen durch das Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Die Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen haben den gegenständlichen 
Entschließungsantrag am 22. September 2021 im Nationalrat eingebracht und wie folgt begründet: 
„Die ökonomischen Folgen der Pandemie werden uns noch lange begleiten: mit der Entscheidung, die 
österreichische Wirtschaft zur Bekämpfung der Pandemie über längere Zeiträume herunterzufahren, ohne 
die dadurch entstandenen Schäden ausreichend zu kompensieren, hat die Bundesregierung die Situation 
hunderttausender Menschen enorm erschwert. Zahlreiche Menschen sind in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten, weil sie ihre Arbeit verloren haben; tausende Frauen mussten ihre Arbeitszeit 
reduzieren, um ihre Kinder im Homeschooling betreuen zu können; tausende KleinstunternehmerInnen 
und EPU’s konnten keine Umsätze mehr machen, weil ihre Geschäfte zugesperrt wurden. Viele 
Menschen, die ihren finanziellen Verpflichtungen bisher gut nachkommen konnten, sind nun ohne 
eigenes Verschulden in eine finanzielle Schieflage geraten. 
Die Schonfrist für Corona-Kreditstundungen ist vorbei – die gestundeten Kreditraten müssen zusätzlich 
zu den laufenden zurückgezahlt werden. Auch bei rückständigen Mieten beginnen die Rückforderungen. 
Wegbrechende bzw. schrumpfende Einkommen machen zusätzliche Zahlungen für viele Betroffene 
nahezu unmöglich; die Überschuldungsrate in vielen Haushalten, aber auch bei EPU’s und 
Kleinunternehmen hat sich massiv erhöht. 
Besonders hart getroffen haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie aber vor allem 
einkommensschwächere Personengruppen; hier hat die Corona Pandemie wie ein Brandbeschleuniger 
gewirkt. Personen, die schon vor Ausbruch der Coronapandemie überproportional von Armuts- oder 
Ausgrenzungsgefährdung bedroht waren, sind von den ökonomischen und sozialen Konsequenzen der 
Pandemie zum Teil stärker betroffen als die Durchschnittsbevölkerung. 
Es bedarf daher dringend eines Schutzschirms für SchuldnerInnen, um den Menschen wieder Luft zum 
Atmen zu verschaffen. Ein wesentlicher Aspekt von Maßnahmen, um KreditnehmerInnen zu schützen 
sind Adaptierungen und Klarstellungen im Bereich der kreditgebenden Banken und des Inkassobereichs. 
In Kooperation mit der Arbeiterkammer wurde daher ein Schuldnerschutzschirm erarbeitet, der u.a. die 
Installierung einer Ombudsstelle durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz vorsieht. 
Im Rahmen seiner Verpflichtung, die Interessen der KonsumentInnen bestmöglichst zu gewährleisten 
bzw. wahrzunehmen, muss das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz infolge der Auswirkungen der Pandemie die notwendigen Schritte setzen und somit 
eine unabhängige Beratungsstelle im Behördenbereich einrichten. Dies soll verhindern, dass jene Vereine, 
die auf rein privater Basis agieren und nur unzureichend mit staatlichen Förderungen ausgestattet sind, 
zur Bewältigung der Pandemie zusätzlich von den zuständigen Behörden herangezogen werden. Eine 
Beratungsstelle im Behördenbereich hätte zudem den Vorteil, dass die Expertise der bestehenden 
Betreuungseinrichtungen, insbesondere des VKIs und der Schuldnerberatungsstellen, genutzt werden 
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könnten, diese Stellen für eine Zusammenarbeit gewonnen werden könnten, jedoch deren 
Arbeitsbelastung nicht zusätzlich gebunden wird. In dieser Ombudsstelle soll der Fokus neben der 
finanziellen Beratung auch auf soziale Auswirkungen finanzieller Probleme gelegt werden.“ 
 
Der Ausschuss für Konsumentenschutz hat den gegenständlichen Entschließungsantrag erstmals in seiner 
Sitzung am 20. Oktober 2021 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der 
Berichterstatterin Abgeordneten Elisabeth Feichtinger, BEd BEd die Abgeordneten Mag. Ulrike Fischer 
und Mag. Christian Drobits. Anschließend wurden die Verhandlungen vertagt. 
In der Sitzung des Ausschusses für Konsumentenschutz am 30. November 2021 wurde der 
gegenständliche Entschließungsantrag erneut in Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen die 
Abgeordneten Peter Weidinger, Andreas Kollross, Dr. Dagmar Belakowitsch, Mag. Ulrike Fischer, 
MMag. Katharina Werner, Bakk. und Mag. Christian Drobits sowie der Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Dr. Wolfgang Mückstein das Wort. 
 
Bei der Abstimmung fand der gegenständliche Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Christian 
Drobits, Kolleginnen und Kollegen nicht die Zustimmung der Ausschussmehrheit (für den Antrag: S, F, 
N, dagegen: V, G). 
 
Zum Berichterstatter für den Nationalrat wurde Abgeordneter Peter Weidinger gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Konsumentenschutz somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 2021 11 30 

 Peter Weidinger Mag. Christian Drobits 
 Berichterstatter Obmannstellvertreter 

www.parlament.gv.at




		2021-12-01T13:13:50+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




